"Studium in Deutschland für polnische Staatsangehörige" 

1. Die Unterrichtssprache an deutschen Universitäten ist Deutsch. Unerläßliche Voraussetzung für ein Studium in Deutschland sind daher gute Deutschkenntnisse. Bevor Sie zum Studium an einer deutschen Hochschule zugelassen werden können, müssen Sie in einer Prüfung gute deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. 

2. Diese "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber - DSH" (bisher "Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse - PNDS") müssen Sie vor Studienaufnahme ablegen. Befreit werden können Sie von dieser Prüfung, wenn Sie Ihr Abitur in Deutschland oder an einer deutschen Schule im Ausland gemacht haben oder wenn Sie bestimmte Sprachdiplome, z.B. des Goethe-Instituts (ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom oder GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom), bereits erworben haben. Die DSH wird von den einzelnen Hochschulen nach in ganz Deutschland geltenden Richtlinien abgenommen. 

3. Um einen Studienplatz an einer deutschen Universität Ihrer Wahl müssen Sie sich grundsätzlich (Ausnahmen gelten bei der Zulassung im zentralen Vergabeverfahren für diejenigen Ausländer, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen) bei deren Akademischen Auslandsamt bewerben, gleichgültig, ob Sie ein Studium in Deutschland beginnen oder fortsetzen wollen. Von dort erhalten Sie die notwendigen Formulare und Merkblätter zur Immatrikulation. 

4. Wollen Sie Ihr Studium zum Wintersemester beginnen, müssen Sie sich in der Regel bis zum 15. Juli mit vollständigen Unterlagen bei Ihrer Universität beworben haben, für das Sommersemester bis zum 15. Januar. Es empfiehlt sich jedoch, schon früher mit der Universität in Kontakt zu treten, da häufig noch einige Angelegenheiten zu klären sind. 

5. Ob Sie direkt zum gewünschten Fachstudium zugelassen werden können, hängt vor allem davon ab, ob Ihre Hochschulzugangsberechtigung genauso wie das deutsche Abitur bewertet wird. Die Hochschule Ihrer Wahl entscheidet dies nach in ganz Deutschland geltenden einheitlichen Richtlinien. Das Ziel dieses Verfahrens ist, ausländischen Studienanfängern die gleichen Startbedingungen an der Universität zu ermöglichen wie deutschen. 

Das Reifezeugnis (świadectwo dojrzałości) eines polnischen allgemeinbildenden Lyzeums (liceum ogółnokształcgce) befähigt, sofern es 1994 oder später erworbene, zum Studium aller Fächer an deutschen Hochschulen. 

Als Studienanfänger mit einem Reifezeugnis einer Fachmittelschule (technikum, liceum zawodowe) werden Sie im Regelfall zunächst eine sogenannte "Feststellungsprüfung" an der Universität abzulegen haben, in der Ihre Eignung für die Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule überprüft wird.

Es besteht die Möglichkeit, sich im Studienkolleg in einem in der Regel zweisemestrigen Kurs auf diese Prüfung vorzubereiten. Die Ausbildung erfolgt in Schwerpunktkursen, die sich am angestrebten Fachstudium orientieren. Falls Sie ein Studienkolleg besuchen möchten, müssen Sie einen schriftlichen Antrag auf

Zulassung zum Studienkolleg an die Hochschule/Universität Ihrer Wahl oder für Nordrhein-Westfalen an den Regierungspräsidenten des Landes Nordrhein Westfalen, Postfach 30 08 65, D-40408 Düsseldorf, stellen, von der bzw. dem Sie dann dem zuständigen Studienkolleg gemeldet werden.

Wenn Sie im Heimatland Ihr Abitur/Ihre Matura und eine Aufnahmeprüfung zum Universitätsstudium abgelegt, bzw. schon ein Jahr studiert haben, können Sie im Regelfall ohne Vorbereitung am Studienkolleg zum (fachgebundenen) Studium in Deutschland aufgenommen werden. Über die Aufnahmebedingungen informieren 

die Universitäten im Einzelfall auf Anfrage.

6. Um als ausländischer Student in die Bundesrepublik Deutschland einreisen zu können, benötigen Sie ein Visum, welches Sie - sofern Sie im Amtsbezirk des Generalkonsulats Breslau wohnhaft sind - im Generalkonsulat Breslau, Visastelle, ul. Dworcowa 16, 50-456 Wrocław (Telefon: 071-372 46 10, 372 46 12) beantragen können. 
Dazu benötigen Sie:

· einen gültigen Reisepaß 

· entweder den Zulassungsbescheid einer deutschen Universität oder die Bewerberbestätigung, die bekundet, daß Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einer deutschen Universität vorliegen, (plus 1 Kopie) 

· einen Finanzierungsnachweis und 

· zwei Paßfotos.

Antragsformulare erhalten Sie direkt in der Visastelle. 

Sollten Sie bereits ein Stipendium des DAAD (oder anderer Austauschorganisationen) erhalten haben, teilen Sie das bitte gleich bei der Anmeldung mit. 

Der Finanzierungsnachweis muß deutlich machen, daß Ihnen die notwendigen Mittel zur Deckung der Lebenshaltungskosten während Ihres Studienaufenthaltes zur Verfügung stehen. Gegenwärtig sollten dies mindestens 500 € pro Monat sein. 

Da die Ausländerbehörde an Ihrem zukünftigen Studienort Ihrem Visaantrag zustimmen muß, benötigt die Visastelle ungefähr 6 Wochen zur Bearbeitung. Sie sollten sich also rechtzeitig dort melden. 

7. Als polnischer Staatsbürger haben Sie die Möglichkeit, sich bis zu drei Monaten ohne Visum in die Bundesrepublik Deutschland zu begeben, um sich so über das Studium in Deutschland vor Ort zu informieren und eventuell fehlende Voraussetzungen für eine Bewerbung oder zur Aufnahme des Fachstudiums nachzuholen. Sie müssen jedoch auf jeden Fall wieder ausreisen um das Visum wie unter 6) beschrieben einholen. 

Reisen Sie auf keinen Fall zum Studienbeginn als Tourist ein! Es ist dann nicht möglich, in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung für Studienzwecke zu erhalten.

8. Weitergehende Informationen können Sie unter folgenden Anschriften erhalten: 

a) Wicekonsulat der Bundesrepublik Deutschland
ul. Strzelców Bytomskich 11, 45-084 Opole Telefon: 077-45421 . Fax: 077-4531963 

b) DAAD - Lektorate:
1. dr Jürgen Joachimsthaler
Uniwersytet Opolski 
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Oleska 48
45-052 Opole 
tel. 077-4545841

2. dr Hans- Joachim Althaus
Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Nankiera 15

50-140 Wrocław 
tel.: 071-402833 
fax: 071-402862 

3. Pani Sieglinde Machocki 
Akademia Ekonomiczna 
Instytut Języków Obcych
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław
tel.: 071-680443
fax: 071- 672 778

c) Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Ausenstelle Warschau
ul. Czerska 24
03-902 Warszawa
tel./fax: 022-61747

9. Unter folgenden Internet-Adressen können um Studium in Deutschland abgerufen werden: 

http://www.daad.de
http://www.hrk.de 
http://www.hochschulkompass.hrk.de 
http://www.studentenwerke.de
